
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) 

Teil A:  

Klärung der Betroffenheit („Vortest“)

Titel des Geschäfts: Teilrevision des Gesetzes über Freizeitgärten  

P-Nr.:  [Hier Text einfügen]     

Erlassform:   Gesetz      Verordnung        

Federführendes Departement:   PD      BVD      ED      FD      GD      JSD      WSU  

Ist folgende Frage mit „Ja“ zu beantworten, liegt eine Betroffenheit der Wirtschaft vor, d.h. die Re-
gulierungsfolgenabschätzung (Teil B) ist durchzuführen.  

1. Können Unternehmen vom Vorhaben direkt oder indirekt negativ betroffen sein? (direkt: z.B. in Form 
von Kosten, Berichtspflichten, Auflagen; indirekt: z.B. Verschlechterung der Standortattraktivität) 

      Ja            Nein 

Der Vortest zur Betroffenheit ist obligatorischer Bestandteil des Berichtes an den Regierungsrat 
bzw. des Ratschlags an den Grossen Rat. Liegt keine Betroffenheit der Wirtschaft vor, ist dies in 
einem separaten Abschnitt („Regulierungsfolgenabschätzung“) im Bericht bzw. Ratschlag kurz zu 
begründen. Ist eine Betroffenheit festgestellt worden, ist Teil B des Fragenkatalogs auszufüllen. 

 

 

Empfehlung:  

Der Regierungsrat empfiehlt, den Fragebogen bereits bei der Ausarbeitung des Erlasses 
bzw. dessen Revision zu berücksichtigen und nach dessen Finalisierung auszufüllen.  


